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VON MONAT ZU MONAT

Das Leitbild der Armee in den Achtzigerjähren

i.
Aus dem Streben unserer Zeit, politische oder wirtschaftliche Vorgänge in schlagwortartigen
Definitionen festzuhalten, ist der Begriff des «LezV/v/z/ej» entstanden. Wie der Name andeutet,
enthält das Leitbild eine mit den Prinzipien umschriebene, also skizzenhafte Darlegung eines

zu erreichenden Zustandes. Es soll die handelnden Persönlichkeiten dadurch in ihrer Arbeit
anleiten, dass es ihnen das Bz/zf z/er /'« z/er ZzzC/z«// fzegeWe« Zz'e/r zw /4zzge/z e/e//r.

Nun hat die Armee, in der Form eines Berichtes vom 29. September 1975 an die Bundes-

Versammlung, erstmals in der Geschichte unseres Wehrwesens ein Leitbild der militärischen
Landesverteidigung in den achtziger Jahren (Armee-Leitbild 1980) veröffentlicht. Diese Neue-

rung macht vorerst einige Erläuterungen notwendig.

Bereits in seinem Bericht vom 13. März 1972 an die Bundesversammlung über seine Rieht-
linien der Regierungspolitik in der Legislaturperiode 1971 - 1975 kündete der Bundesrat an,
dass er beabsichtige, in einem besondern Bericht darüber zu orientieren, wie die Armee in
Aussicht nehme, einerseits die Truppenordnung 61 und anderseits die Konzeption der mili-
tärischen Landesverteidigung vom Jahre 1966 schrittweise den neuen Entwicklungen und den

Gegebenheiten der veränderten Umwelt anzupassen. Damit sollte die Frage beantwortet wer-
den, wie die Armee unter Berücksichtigung der modernen Verhältnisse etappenweise umzu-
strukturieren sei, damit sie in der Lage ist, die Einsatzaufgaben zu erfüllen, die ihr in den

kommenden Achtzigerjahren zufallen können.

Das nunmehr vorliegende Leitbild der Armee enthält diese Angaben. Formell betrachtet
handelt es sich bei diesem Dokument um ein P/zzzzzztfgwzVr/z.wtvzz'. Es ist weder eine neue

Truppenordnung, noch ein neuer Konzeptionsbericht, noch ein Rüstungsprogramm. Es ist
auch keine Botschaft im technischen Sinn, die den eidgenössischen Räten eine Beschlussfassung
über ein konkretes Programm oder Projekt beantragt, das im Fall eines zustimmenden Be-

Schlusses lückenlos zu verwirklichen wäre. Als Planungsinstrument umschreibt das Leitbild
ein Arbeitsprogramm, das keine der beteiligten Stellen endgültig bindet und das die in den

einzelnen Teilen zu treffenden Lösungen nicht präjudiziert. Es ist als Zielvorstellung für die

Weiterentwicklung unseres Wehrwesens zwar richtungsweisend, ohne dass ihm jedoch ein

dogmatisch-starrer Charakter zukommt. Vielmehr soll die Anpassung an neue Gegebenheiten
jederzeit möglich sein. Für die praktische Realisierung der einzelnen Massnahmen sollen den

zuständigen politischen Behörden (Bundesrat und Bundesversammlung) von Fall zu Fall die

notwendigen Anträge unterbreitet werden.

Neben seiner Bedeutung als Arbeitsinstrument für die ausführenden Stellen hat das Leitbild
auch die Aufgabe, einer «?»/zzrre«z/eH OWzw/zmz«« des Parlaments und der Öffentlichkeit zu
dienen. Es ist eine Gesamtdarstellung, die darum notwendig ist, weil die den eidgenössischen

Gersau, Dezember 1975

Erscheint monatlich

48. Jahrgang Nr. 12

493


	...

